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§ 74. (1) Sofern es sich nicht um ein Vorkommen von Kohlenwasserstoffen handelt, ist das 
Gewinnungsfeld von der Behörde auf Ansuchen des Bergbauberechtigten anzuerkennen, wenn 

 1. nachgewiesen wird, daß sich im begehrten Gewinnungsfeld ein erschlossenes Vorkommen 
bundeseigener mineralischer Rohstoffe oder der erschlossene Teil eines solchen befindet, und 

 2. sich das begehrte Gewinnungsfeld weder ganz noch teilweise mit einem Gewinnungsfeld 
betreffend gleichartige bundeseigene mineralische Rohstoffe deckt, keine 
Bergwerksberechtigungen der im § 198 genannten Art entgegenstehen und durch die Ausübung 
der Rechte nach § 68 Abs. 1 im begehrten Gewinnungsfeld die Gewinnungs- oder 
Speichertätigkeit anderer nicht verhindert oder erheblich erschwert wird, es sei denn, diese 
stimmen der Anerkennung zu. 

(2) Würde durch die Ausübung der Rechte nach § 68 Abs. 1 im begehrten Gewinnungsfeld die 
Gewinnungs- oder Speichertätigkeit anderer verhindert oder erheblich erschwert werden und stimmen 
diese der Anerkennung nicht zu, so hat die Behörde zu prüfen, ob das begehrte Gewinnungsfeld bei 
Festsetzung von Bedingungen und Auflagen anerkannt werden kann. 

(3) Auf öffentliche Interessen ist bei der Anerkennung Bedacht zu nehmen. Dies gilt besonders in 
den Fällen des § 149 Abs. 4. 

(4) Ein Gewinnungsfeld auf Vorkommen von Kohlenwasserstoffen ist von der Behörde auf 
Ansuchen des Bergbauberechtigten vorzumerken, wenn die im Abs. 1 angeführten Erfordernisse 
vorliegen. Ist eines der Erfordernisse des Abs. 1 nicht erfüllt, hat die Behörde die Vormerkung des 
Gewinnungsfeldes mit Bescheid abzuweisen. Sind die Erfordernisse nach Abs. 1 gegeben, beginnen die 
Rechte nach § 68 Abs. 1 zwei Monate nach dem Tag des Einlangens des Ansuchens bei der Behörde. Die 
Behörde hat den Bergbauberechtigten von der Vormerkung schriftlich zu verständigen und ihm auf sein 
Verlangen einen Feststellungsbescheid über die erfolgte Vormerkung auszustellen. 


